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Traktandum Nr. 11 

Gremium Datum der Beschlussfassung 

Regionalversammlung (RV) 11. Dezember 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Kommission Regionalpolitik: 

Verpflichtungskredit 2026–2027 «Aktualisierung  

Regionales Förderprogramm Bern-Mittelland 2028–

2031» 

Beschluss 

 

 

Sachverhalt 

Im Jahr 2026 steht die Aktualisierung des Regionalen Förderprogramms (RFP) 2028–2031 an. Die Genehmi-

gung ist im 1. Quartal 2027 vorgesehen. Die Vorgaben des kantonalen Amts für Wirtschaft (AWI) werden den 

Regionen voraussichtlich erst im März 2026 kommuniziert. Da der Zeitraum für die Aktualisierung knapp be-

messen ist, starten die Vorbereitungsarbeiten bereits Ende 2025. Dazu gehört auch die Einholung eines Ver-

pflichtungskredits für die externe Unterstützung bei der Aktualisierung des RFP.  

 

Zentral ist die Klärung, ob der NRP-Perimeter der Region Bern-Mittelland unverändert bleibt. Das AWI reicht 

einen entsprechenden Antrag für die Jahre 2028–2031 im November 2025 beim Bund ein. Anfang 2026 gibt 

das Seco eine Rückmeldung im Sinn einer Vorprüfung. Der Kanton geht davon aus, dass die Vorprüfung 

durch das Seco im Sinne der Region ausfallen wird. Der formalrechtlich verbindliche Entscheid durch den 

Bund kann jedoch erst mit der Genehmigung des künftigen kantonalen Umsetzungsprogramms 2028–2031 

erfolgen (voraussichtlich Ende 2027). Gleichwohl ist die Aktualisierung des RFP an die Hand zu nehmen. 

 

Externe Unterstützung für folgende Aufgaben 

Für die Aktualisierung des Förderprogramms ist folgende externe Unterstützung sinnvoll: 

► Evaluation der Förderstrategie und Empfehlungen zu deren Weiterentwicklung (ggf. mit Workshop zur 

Evaluation mit der Kommission) 

► Konzeption, Durchführung, Moderation und Auswertung der Workshops zur Projektentwicklung mit Ge-

meinden und Akteur:innen (inkl. Projektblätter) 

► Aktualisierung der Datengrundlagen für die Überarbeitung des Kapitels zur Wirtschaftsstruktur der Teilkon-

ferenz Regionalpolitik 

► Redaktion und Layout des Regionalen Förderprogramms. 

 

Verpflichtungskredit 

Da das Projekt mehrjährig ist, hat die Regionalversammlung der Teilkonferenz Regionalpolitik einen entspre-

chenden Verpflichtungskredit zu genehmigen. 

 

Verpflichtungskredit 2026–2027  

Projekt Aktualisierung RFP 2028-2031 

Funktionsbereich 88 Regionalpolitik 

Drittkosten (inkl. MWST, Nebenkosten und Re-

serven von CHF 20’000.00)  

CHF 80’000.00 

Kreditsumme Total CHF 80’000.00 
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Finanzierung 

Die Finanzierung erfolgt über das jährliche Budget des Bereichs Regionalpolitik (25 % Gemeinden, 75 % 

Kanton) gemäss Leistungsvertrag 2024–2027 zwischen dem AWI und der RKBM. Die Aufwände für das Pro-

jekt sind im Budget 2026 enthalten und werden in das Budget 2027 aufgenommen. 

 

Antrag 

Die Kommission Regionalpolitik beantragt der Regionalversammlung vom 11. Dezember 2025 die Genehmi-

gung eines Verpflichtungskredits 2026–2027 in der Höhe von CHF 80’000.00 (inkl. MWST, NK und Reser-

ven) für das Projekt «Aktualisierung Regionales Förderprogramm 2028–2031» (Funktionsbereich 88 Regio-

nalpolitik, Sachgruppe 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand). 

 

Die Geschäftsleitung unterstützt den Antrag. 


